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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz, das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 , das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz 
geändert wird 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Novelle der o.g. Gesetze. Der 
ggst. Gesetzesentwurf entspringt einer Einigung der Bausozialpartner und soll auf Grund der 
Besonderheiten ausschließlich für den Baubereich gelten. Der Gesetzesentwurf hat damit kei-
ne Präjudizwirkung auf andere Wirtschaftsbereiche.  
 
ad Artikel 4 Z. 1 (§ 17 (8) AMPFG) 
 
Die erläuternden Bemerkungen gestehen dem Bau zu, dass der Anteil der Beschäftigten im 
Alter ab 55 in der Bauwirtschaft ohnehin stärker zunimmt, als die demographische Entwick-
lung induziert hätte. Die Bauwirtschaft kommt daher dem Einstellungserfordernis nach. Dass 
in der Folge – also ab 2017 - der Schwellenwert gleich über 5 Jahre hindurch kontinuierlich 
angehoben werden soll, sehen wir aus folgenden Gründen kritisch: 
 
1. Die EB geben dafür keinen Grund an. Sie führen lediglich aus, dass es durch das Modell des 
Überbrückungsgelds im Baubereich zu einer Zunahme des Anteils älterer Beschäftigter 
kommt.  
 
2. Gerade in den Branchen, die dem BUAK unterliegen, sind die Tätigkeiten, die eine Schwer-
arbeitspension ermöglichen, besonders zahlreich. Es ist daher schwer nachvollziehbar, wenn 
der vorliegende Entwurf unterstellt, dass ausgerechnet in diesem Bereich die Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer jährlich in besonderem Ausmaß gesteigert werden könnte. 
 
Es wird auch in den EB nicht dargestellt, woher der Bau die zur Erfüllung der Quote zusätz-
lich erforderlichen Arbeitskräfte rekrutieren soll. Derzeit erreichen viele Arbeitnehmer, die 
in den 70er und 80er-Jahren im Bereich Bau zu arbeiten begonnen haben, das Lebensalter 
55+. Wenn jedoch diese Personengruppe in Pension geht, ist nicht ersichtlich, wo die Betriebe 
weitere Arbeitnehmer in diesem Alter rekrutieren sollen. 
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